
Nr. L 319/54 Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 21 . 11 . 91

VERORDNUNG (EWG) Nr. 3382/91 DER KOMMISSION
vom 20. November 1991

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 3270/91 über den bei der Einfuhr von
Atlantischem Lachs einzuhaltenden Mindestpreis

(EWG) Nr. 3237/90 f), in Landeswährung umgerechnet
werden .

Ohne das Ziel der Stabilisierung des Marktes bei gleich
zeitiger Gewährleistung eines angemessenen Einkom
mens für die Erzeuger in Frage zu stellen, erscheint es
angezeigt, die Mindesteinfuhrpreise anzupassen.
Es erscheint außerdem notwendig, die Mindestpreise auf
andere Lachsgrößen auszudehnen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN :

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 3270/91 wird wie folgt geän
dert :

1 . Der nachstehende Artikel la wird eingefügt :
„Artikel la
Der Mindesteinfuhrpreis wird mittels des in Artikel 3a
der Verordnung (EWG) Nr. 3152/85 der Kommis
sion (*) genannten, am Tag der Annahme der Anmel
dung zur Uberführung in den zollrechtlich freien
Verkehr geltenden Kurs in die Landeswährung des
Mitgliedstaats umgerechnet, in dem die Uberführung
in den zollrechtlich freien Verkehr erfolgt.

DIE KOMMISSION DER EUROPAISCHEN
GEMEINSCHAFTEN —

i gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 3796/81 des Rates
vom 29. Dezember 1981 über die gemeinsame Marktorga
nisation für Fischereierzeugnisse ('), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EWG) Nr. 3571 /90 (2), insbeson
dere auf Artikel 24 Absatz 2,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
vom 11 . Juni 1985 über den Wert der Rechnungseinheit
und die im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik anzu
wendenden Umrechnungskurse (3), zuletzt geändert durch
die Verordnung (EWG) Nr. 2205/90 (4), insbesondere auf
Artikel 2 Absatz 4,

in Erwägung nachstehender Gründe :

Mit der Verordnung (EWG) Nr. 3270/91 der Kommis
sion (*) ist für die Einfuhren von Atlantischem Lachs die
Einhaltung eines Mindestpreises vorgeschrieben worden.

Zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung in
der Gemeinschaft und zur Verhütung der Gefahr
währungsbedingter Marktstörungen sollte der Mindest
preis mit dem repräsentativen Marktpreis gemäß Artikel
3a der Verordnung (EWG) Nr. 3152/85 der Kommission
vom 11 . November 1985 über die Durchführungsbestim
mungen zur Verordnung (EWG) Nr. 1676/85 des Rates
über den Wert der Rechnungseinheit und die im Rahmen
der gemeinsamen Agrarpolitik anzuwendenden Umrech
nungskurse (6), zuletzt geändert durch die Verordnung

f) ABl . Nr. L 310 vom 21 . 11 . 1985, S. 1 .

2. Der Anhang wird durch den Anhang dieser Verord
nung ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem
Mitgliedstaat.

Brüssel, den 20. November 1991

Für die Kommission

Manuel MARlN

Vizepräsident
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ANHANG

Art : Atlantischer Lachs (Salmo salar)
KN-Codes : ex 0302 12 00 und ex 0303 22 00

(in ECU je Tonne Nettogewicht)

Beschreibung des Erzeugnisses Einfuhrmindestpreis

I. Frisch oder gekühlt I
— ganz ll

1- 2 kg 2 924

2 - 3 kg 3 303

3 — 4 kg 3 573

4 kg und mehr 3 736

— ausgenommen ll
1 — 2 kg 3 465

2 - 3 kg 3 898

3 — 4 kg 4 223

4 kg und mehr 4 331

— ausgenommen und ohne Kopf l
1 — 2 kg 3 790

2 — 3 kg 4 277

3 — 4 kg 4 656

4 kg und mehr 4 765

II. Gefroren l
(alle Aufmachungen) I
1 — 2 kg 3 755

2 — 3 kg 4104

3 — 4 kg 4 454

4 kg und mehr 4 803


